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§ 8 Abs. 7 Satz 4 Sächsisches E-Government-Gesetz

 

"Die Daten sind mit Informationen zu versehen, die insbesondere Inhalte, Eigenschaften, Quellen und
Nutzungsbestimmungen der Daten beschreiben und es ermöglichen, die Daten zu ermitteln, in
Verzeichnisse aufzunehmen und zu nutzen (Metadaten)."


